Wie viel bezahle ich? – Keine Ahnung!
Nein zum Tourismusgesetz

Eine der häufigsten Fragen von Zweit- bzw. Ferienwohnungsbesitzern zum neuen Tourismusgesetz lautet: „Wie viel bezahle ich für meine Zweit- / Ferienwohnung, wenn das neue Gesetz angenommen werden sollte?“ Die Antwort auf diese Frage ist einfach: „Das weiss zum heutigen Zeitpunkt niemand!“

Eines ist sicher: Bei einer Annahme des neuen Tourismusgesetzes wird im Kanton Wallis unter anderem eine flächendeckende Abgabe auf die touristische Beherbergung eingeführt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zweit- / Ferienwohnung vermietet oder ausschliesslich zum Eigengebrauch verwendet wird. Bezahlen müssen alle!

Wie viel aber der einzelne Eigentümer bezahlen muss, kann heute niemand sagen. Denn der Gemeinderat jeder einzelnen Gemeinde (nicht die Urversammlung) müsste bei einer Annahme entscheiden, wie hoch der Grundbetrag pro m2 Bruttogeschossfläche ist und welcher Standortfaktor am jeweiligen geographischen Ort gelten soll. Dabei kann der Grundbetrag zwischen 10 und 30 Fr. pro m2 und der Standortfaktor zwischen 0.1 und 1.0 betragen. Aufgrund dieser beiden Faktoren kann somit der m2-Preis 1 Fr. (10x0.1) oder 30 Fr. (30x1.0) – also das Dreissigfache – betragen.

Welche Kriterien bei der Festlegung dieser beiden Faktoren zur Anwendung kommen sollen, ist heute nicht bekannt. Willkür, Ungerechtigkeiten und Ungleichbehandlungen gegenüber Eigentümern von Zweitwohnungen sind daher vorprogrammiert. Deshalb empfiehlt der Vorstand des HEV Oberwallis ein NEIN zum neuen Tourismusgesetz.
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